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Stadt Altentreptow

Vorlage

federführend:
Zentrale Verwaltung und 
Finanzen

Vorlage-Nr:
Datum:
Verfasser:
Fachbereichsleiter/-in:

01/BV/499/2016
15.01.2016
Knebler, Silvana
Gutglück, Elvira

Überleitungsvertrag Kindertagesstätte Altentreptow

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 18.02.2016 Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der 
Stadtvertretung Altentreptow
N 15.03.2016 Hauptausschuss der Stadtvertretung
Ö 05.04.2016 01 Stadtvertretung Altentreptow

1. Sach- und Rechtslage:
Die Stadtvertretung hat am 15.12.2015 den Trägerwechsel zum 01.01.2017 beschlossen und 
die Verwaltung mit der Vorbereitung der Verträge beauftragt.

Der Vorlage ist als Anlage der Entwurf eines Vertrages zur Überleitung der Kindestagesstätte 
in Altentreptow an die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. beigefügt.
 
Zur Personalüberleitung wird am 09.03.2016 zusammen mit dem neuen Träger eine 
Personalversammlung stattfinden.

Mit dem Überleitungsvertrag wird der rechtliche Rahmen zur Überleitung der 
Kindertagesstätte an die Johnniter-Unfallhilfe e. V. geschaffen.

Der Vertrag wurde durch die Rechtsanwaltskanzlei Kurschus geprüft, die Empfehlungen 
wurden berücksichtigt und mit dem Vertragspartner abgestimmt.

2. Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Altentreptow beschließt den als Anlage beigefügten Überleitungsvertrag 
der Kindertagesstätte in Altentreptow mit der Johanniter-Unfall-Hilfe. e. V.

Anlage/n:
Entwurf Überleitungsvertrag



Vertrag zur Überleitung der Kindertagesstätten 
in Altentreptow

zwischen

Der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. in Berlin,
vertreten durch den Vorstand des Landesverbandes Nord,

dieser vertreten durch den Vorstand des
Regionalverbandes Mecklenburg- Vorpommern Südost
Clara-Zetkin-Straße 15 c/d, 170300 Neubrandenburg

- nachfolgend „Träger“ genannt- 

und der
 Stadt Altentreptow, 

vertreten durch den Bürgermeister, Herr Volker Bartl
und den 1. Stellvertretenden Bürgermeister, 

- nachfolgend „Stadt“ genannt -

zur Übergabe der  Kindertagesstätte Altentreptow mit den Häusern „Regenbogen, „Gänseblümchen“ 
und  dem Hort „Am Klosterberg“ aus der Trägerschaft der Stadt Altentreptow an die Johanniter-Unfall-
Hilfe e.V. wird folgender Vertrag geschlossen.

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Die Stadt überträgt der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. zum 01.01.2017 die Trägerschaft   
Kindertagesstätte Altentreptow mit den Häusern „Regenbogen“, und „Gänseblümchen“ 
sowie dem Hort „Am Klosterberg“ mit der an diesem Tag in der Kindertagesstätte belegten 
Anzahl der Betreuungsplätze mit allen Rechten und Pflichten. Die Übersicht über die Zahl 
der bestehenden Betreuungsverträge ist Bestandteil des Vertrages.

(2) Die Trägerschaft umfasst alle Aufgaben der Verwaltung, der Förderung der Kinder und 
Unterhaltung einer Kindertagesstätte auf der Grundlage des SGB VIII und des KiföG M-V 
in der jeweils gültigen Fassung. Unter Betriebsführung sind auch die sozialpädagogische 
und die wirtschaftliche Führung zu verstehen. Der Träger führt die Einrichtung in eigener 
Verantwortung.

(3) Die aktuelle Kapazität der Kindertagesstätte wird durch die Betriebserlaubnis vom 
30.11.2015, 28.06.2002 und 14.10.2015 gemäß § 45 SGB VIII festgelegt und ist als 
Anlage Bestandteil dieses Vertrages. Der Träger ist verpflichtet, schnellstmöglich eine 
neue Betriebserlaubnis zu erwirken.

(4) Die Kindertagesstätte wird mit der aktuell vorliegenden pädagogischen Konzeption 
weitergeführt. Diese ist durch den Träger fortzuschreiben und weiter zu entwickeln.

(5) Der Träger erklärt die Bereitschaft, die in der Anlage genannten und zum Betrieb der 
Kindertagesstätte notwendigen Bewirtschaftungsverträge zu übernehmen. Die Anlage ist 
Bestandteil des Vertrages.

§ 2 Betrieb einer Kindertagesstätte

(1) Der Träger verpflichtet sich, die übernommene Kindertagesstätte auf Grundlage seiner 
Satzung zu führen, die Anlage des Vertrages ist.

(2) Der Träger ist ferner verpflichtet, maßgebliche Änderungen der pädagogischen 
Konzeption im Vorfeld anzuzeigen. Die Fortschreibung der Konzeption (Platzzahl) muss 
den Erfordernissen des Bedarfes der Stadt entsprechen. Maßgebliche Änderungen der 
Konzeption liegen insbesondere dann vor, wenn sich Ziele, Zielgruppen, Methodik und 
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inhaltliche Schwerpunkte der Kindertagesstätte verändern bzw. wenn diese oder andere 
Veränderungen direkte Auswirkungen auf das Entgelt haben.

(3) Der Träger versichert, dass er alleiniger Betreiber der Kindertagesstätte bleibt. Jede 
Nutzungsänderung oder Veränderung der Trägerschaft ist nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Stadt möglich. Bei Veränderung der Trägerschaft hat der Träger 
bezüglich der Pflichten aus diesem Vertrag und der eingeräumten Rechte der Stadt eine 
Weitergabeverpflichtung an den Nachfolger. Der Nachfolger des Trägers tritt somit in alle 
Verpflichtungen aus dem vorliegenden Überleitungsvertrag ein, sofern die Stadt die 
Trägerschaft nicht wieder selbst übernimmt.

(4) Der Träger stellt sicher, dass die pädagogischen Fachkräfte den Schutzauftrag nach § 8 a 
Absatz 1 SGB VIII in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos eine erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Die Fachkräfte wirken bei den 
Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hin, wenn sie diese für 
erforderlich halten und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht 
ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden.

(5) Der Träger gewährleistet, dass die zur Verfügung stehenden Plätze vorrangig Kindern aus 
der Stadt Altentreptow zur Verfügung gestellt werden.

(6) Der Träger schließt zur Aufnahme von Kindern in die Tageseinrichtung mit den 
Personensorgeberechtigten schriftlich Betreuungsverträge ab. Die Neuaufnahme von 
Kindern in die Kindertagesstätte erfolgt durch den Träger unter Berücksichtigung der 
pädagogischen Konzeption, des Elternwillens, der vorhandenen freien Plätze und der 
Anspruchsberechtigung nach der Satzung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. 
Bei der Neuaufnahme wird auf die Bereitstellung von Plätzen für Geschwisterkinder 
hingewirkt.

(7) Der Träger verpflichtet sich zur sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung. Der 
Träger stellt sicher, dass die Einnahmen zweckgebunden für die oben genannte 
Einrichtung verwendet werden.

(8) Die Stadt hat das Recht nach rechtzeitiger Ankündigung (14 Tage), alle relevanten 
Unterlagen beim Träger einzusehen, um die ordnungsgemäße Verwendung der 
bereitgestellten gemeindlichen Mittel zu überprüfen.

(9) Veränderungen der Kapazität werden durch den Träger nur nach vorheriger Information 
an die Stadt beim Örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe beantragt.

(10) Der Träger soll künftig die Qualität der Förderung der Kinder durch geeignete Maßnahmen 
sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu soll in der Leistungsvereinbarung mit dem 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe darauf hingewirkt werden, dass die 
Qualitätsziele und die Qualitätsstandards (Struktur-, Prozess- sowie Ergebnisqualität) im 
pädagogischen Handeln und in der Zusammenarbeit mit den Eltern vereinbart und stetig 
weiter entwickelt werden. Insbesondere soll zunächst auf die Weiterentwicklung, des 
Einsatzes und die Veröffentlichung der pädagogischen Konzeption als Grundlage für die 
Erfüllung des Förderungsauftrages der Kinder sowie der Einsatz von Instrumenten und 
Verfahren zur Überprüfung der Arbeit Wert gelegt werden. Im Mittelpunkt steht dabei eine 
Elternbefragung oder Kinderbefragung als ein wichtiges Element der Qualitätsüberprüfung 
und –sicherung, wobei die Erziehungsberechtigten bzw. die Kinder bei der Planung, 
Durchführung und Reflexion zu beteiligen sind.

(11) Die Öffnungszeiten der Einrichtung bleiben unverändert. Sollten die Rahmenbedingungen 
sich ändern, werden die Öffnungszeiten in der LQV neu verhandelt.

(12) Der Träger sorgt – unter Beachtung der Regelungen des KiföG M-V in der jeweils gültigen 
Fassung – durch trägereigene Fortbildung und durch Praxisberatung dafür, dass die 
berufliche Eignung der pädagogischen Fachkräfte aufrechterhalten und weiter entwickelt 
wird. Hospitationen und der Erfahrungsaustausch zwischen den Einrichtungen sollen 
helfen, in Teams zu arbeiten und gegenseitig von Ideen und Erfahrungen zu lernen.
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§ 3 Finanzierung der Kindertagesstätte

(1) Die Finanzierung erfolgt auf Grundlage des KiföG M-V, wonach zwischen dem örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem Träger ein Leistungsvertrag abzuschließen 
ist. Die Stadt legt hinsichtlich der Finanzierung der nicht durch den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe gedeckten Platzkosten gem. KiföG M-V die Höhe des 
Wohnsitzgemeindeanteiles fest.

(2) Die Kostenerstattung durch die Stadt bemisst sich nach den tatsächlichen belegten 
Plätzen der Kinder, die in der Stadt ihren Wohnsitz haben.

(3) Ein möglicher Defizitausgleich wird nicht vereinbart.

(4) Der Träger stellt mit Beginn des Vertrages sicher, dass ein Leistungsvertrag gem. KiföG 
M-V mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe geschlossen ist bzw. beantragt 
wurde.

(5) Investitionszuschüsse können durch die Stadt auf Antrag des Trägers im Rahmen ihrer 
Leistungsfähigkeit bereitgestellt werden.

§ 4 Objektüberlassung

(1) Die Kindertagesstätte wird in einem betriebserlaubnisfähigen Zustand übergeben. 
Auflagen des Landesjugendamtes aus der Betriebserlaubnis sind nicht vorhanden.

(2) Zu diesem Vertrag werden mit Wirkung vom 01.01.2017 folgende Verträge zur weiteren 
Nutzung der Krippe, des Kindergartens und des Hortes geschlossen:

1. Kaufvertrag Kindertagesstätte "Regenbogen"
2. Kaufvertrag Kindertagesstätte "Gänseblümchen"
3. Mietvertrag Hort "Am Klosterberg"

(3) Beide Seiten sind sich einig, dass die weitere Sanierung der Kindertagesstätten 
kontinuierlich und in gegenseitiger Absprache erfolgen soll. Diese Sanierungsarbeiten 
sollten zweckmäßig und funktional sein, den gesetzlichen Anforderungen an den Betrieb 
einer Kindertagesstätte entsprechen, sowie nach strengsten wirtschaftlichen und 
sparsamen Gesichtspunkten erfolgen. Die Finanzierung erfolgt über die Entgelte.

§ 5 Überlassung des Inventars und der Außenspielgeräte

(1) Das in der Einrichtung vorhandene Gesamtinventar (Mobiliar, Einrichtungsgegenstände, 
Außenspielgeräte) und Zubehör ist funktionstüchtig und wird dem Träger unentgeltlich zur 
Nutzung überlassen. Dazu wird dem Träger durch die Stadt eine Aufstellung übergeben, 
die Bestandteil des Kaufvertrages und des Mietvertrages ist. Aussonderungen von Teilen 
des Gesamtinventars bedürfen nicht der Zustimmung der Stadt. Mit Beendigung dieses 
Vertrages endet auch die Überlassung. Die Stadt wird von jeglicher Haftung, die sich aus 
der Nutzung des übergebenen Inventars ergeben kann, freigestellt.

(2) Das in § 5, Abs. 1 genannte Inventar ist durch den Träger zum Neuwert zu versichern. Er 
ist verpflichtet, selbst für die Instandhaltung bzw. Ersatzbeschaffung zu sorgen. Im Fall 
einer Rückführung der Trägerschaft an die Stadt erfolgt dies ohne Wertausgleich für das 
übernommene Inventar und zum Zeitwert für das neu beschaffte Inventar auf der 
Grundlage der durch den Träger weiterzuführenden Aufstellung über das Gesamtinventar. 
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(3) Der Träger stellt sicher, dass das übergebene und neu beschaffte Gesamtinventar nach 
Bedarf der Stadt in der genannten Einrichtung verbleibt.

(4) Sollte im Zuge der Sanierung das Inventar neu beschafft werden müssen, ist der Träger 
bereit dies auf seine Kosten zu finanzieren. Diese Kosten werden bei der Verhandlung der 
Platzkosten berücksichtigt. Im Falle einer Rückführung wird dies Inventar zum Zeitwert 
von der Stadt übernommen.

§ 6 Personalüberleitung/ Fortführung der Arbeitsverhältnisse

(1) Die vom Träger zu übernehmenden Beschäftigten wurden durch den Träger und die Stadt 
über die bevorstehenden Veränderungen einschl. des Zeitpunktes informiert und auf ihr 
Recht des Widerspruchs gegen den Übergang ihrer Beschäftigungsverhältnisse 
hingewiesen.

(2) Der Träger sichert den unbefristet beschäftigten pädagogischen Fachkräften den 
Bestandsschutz zu und tritt in die bestehenden Arbeitsverträge ein. (Anlage) Die von den 
Beschäftigten bei der Stadt anerkannten Beschäftigungszeiten werden als Dauer der 
Betriebszugehörigkeit beim Träger anerkannt. Die Personalüberleitung erfolgt zu den 
gesetzlichen Bestimmungen gemäß § 613 a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Der TVÖD-
VKA wird bis zum 31.12.2018 angewendet. Zudem will der Träger deren bisher 
vereinbarten Wochenarbeitszeiten – unter Anwendung und Beachtung der Regelungen 
des betreffenden örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über den 
Personalschlüssel für pädagogische Fachkräfte und der tatsächlich belegten Plätze – 
fortführen. Der Träger beteiligt sich auf Antrag des Arbeitnehmers, sofern ein Anspruch 
nach dem Vermögensbildungsgesetz besteht mit vermögenswirksamen Leistung. Der 
Träger führt die bestehende Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse 
Mecklenburg- Vorpommern fort. Diese Verpflichtung beschränkt sich der Höhe nach auf 
die durch den Betriebsübergang betroffene Anzahl von Pflichtversicherungsverhältnissen.

(3) Die Arbeitsverträge der derzeit befristet beschäftigten pädagogischen Fachkräfte werden 
unter Anwendung und Beachtung der Regelungen des betreffenden örtlichen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe über den Personalschlüssel für pädagogische Fachkräfte und der 
tatsächlich belegten Plätze fortgeführt.

§ 7 Kündigung

(1) Beide Parteien können diese Vereinbarung mit einer Frist von 6 Monaten zum Schluss 
eines Kalenderjahres kündigen. Das ordentliche Kündigungsrecht soll nur ausgeübt 
werden, wenn sich aus jugendhilfeplanerischer oder wirtschaftlicher Sicht keine 
akzeptable Lösung für das Weiterbetreiben der Einrichtung ergibt.  

(2) Im Übrigen sind der Träger und die Stadt zur außerordentlichen Kündigung  berechtigt, 
wenn eine der Parteien gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen grob verletzt, 
insbesondere, wenn:
a. das Wohl der Kinder gefährdet ist und der Träger nicht bereit oder in der Lage ist, die 

Gefährdung abzuwenden, 
b. die Erlaubnis zum Betrieb der Einrichtung gem. § 45 SGB VIII entzogen wird,
c. der Träger Insolvenz beantragt hat,
d. die Wohnsitzgemeinde ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt.

(3) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.                                         
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§ 8 Besondere Vereinbarungen

(1) Die Stadt verpflichtet sich die Rückfallklausel der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 
Mecklenburg-Vorpommern zu bestätigen.

(2) Sollte die Einrichtung aus Gründen, die der neue Träger (Johanniter) nicht zu 
verantworten hat, geschlossen werden, übernimmt die Stadt die Kosten für alle 
vertraglichen Verpflichtungen aus zu diesem Zeitpunkt bestehenden Versorgungs-, Miet- 
und Arbeitsverträgen. 

Sollte die JUH bei Schließung/Abwicklung nach Absatz 2 Satz 1 keine weitere 
Verwendung für das Gebäude haben, wird ein Rückkauf der Immobilie durch die Stadt 
zum Buchwert vereinbart.

(3) Bei einer von der Stadt veranlassten Aufgabe der Kita oder einem Trägerwechsel 
verpflichtet sich die Stadt bzw. verpflichtet die Stadt den übernehmenden Träger zur 
Übernahme der aus dem Betrieb der Kitaerwachsenden personellen Lasten insbesondere 
die Übernahme der Verpflichtungen nach § 613 a BGB.

Sollte die JUH für diesen Fall keine weitere Verwendung für die Gebäude haben, wird eine 
Weiterveräußerung an den übernehmenden Träger oder der Stadt zum 
Buchwert/Marktwert der Immobilie vereinbart.

(4) Eventuelle Mitarbeiteransprüche (Resturlaub/Überstunden aus Vorjahren) gegenüber der 
Stadt werden nicht anerkannt.

§ 9 Sonstiges

(1) Die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt die 
Gültigkeit des Vertrages nicht. An Stelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen 
tritt diejenige gesetzliche Vorschrift, die dem Inhalt und Zweck des Vertrages am nächsten 
kommt.

(2) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche 
Nebenabreden gelten nicht.

(3) Gerichtsstand ist Neubrandenburg. Erfüllungsort ist die Stadt Altentreptow.

(4) Mit Vertragsabschluss werden dem Träger folgende Unterlagen übergeben.

a. Übersicht über die Zahl der bestehenden Betreuungsverträge 
       per 01.01.2017
b. Aktuelle Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte
c. Aktuelle pädagogische Konzeption/ Leistungsbeschreibung der Kindertagesstätte
d. Übersicht über die bestehenden Bewirtschaftungsverträge
e. Liste der zum 01.08.2013 überzuleitenden Beschäftigten einschließlich der 

anerkannten Beschäftigungszeiten (Liste1; Liste2)
f. Kopie des aktuellen Leistungsvertrages der Stadt mit dem Landkreis 

Altentreptow, ……………………………........

Bürgermeister 1. Stellvertretender  Bürgermeister
Stadt Altentreptow                                      Stadt Altentreptow
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Neubrandenburg, .....................

Regionalvorstand Regionalvorstand
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
RV MV Südost RV MV Südost



Satzung der JUH

Präambel

Im Bewusstsein der Tradition christlicher Nächstenliebe, der die Johanniter seit Jahr¬
hunderten verpflichtet sind, und herausgefordert durch die Nöte und Gefahren der
Welt, wilf die Johanniter-Unfall-Hilfe in Verantwortung vor Gott dem leidenden Men¬
schen unserer Zeit beistehen.

§1
Name, Sitz, Zeichen

1.1

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH) ist ein Ordenswerk der Balley Brandenburg
des Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem (im Folgenden "Der
Johanniterorden" genannt). Die JUH ist daher an die Weisungen des Herrenmeisters
des Johanniterordens gebunden.

1.2

Die JUH betrachtet sich als Teil der evangelischen Christenheit und gestaltet die
Verbindungen zu den Kirchen auf allen Ebenen so eng wie möglich.

1.3

Die JUH ist Hilfsorganisation und Verband der freien Wohlfahrtspflege. Sie ist als
Fachverband Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutsch¬
land.

1.4

Die JUH ist eine freiwillige Hilfsgesellschaft im Sinne des Artikels 26 des 1. Genfer
Abkommens vom 12. August 1949.

1.5.

Der Sitz der JUH ist Berlin.
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1.6.

Das Zeichen der JUH ist das weiße Johanniterkreuz auf rotem Grund mit der Um¬
schrift "Johanniter-Unfall-Hilfe" in schwarzen Großbuchstaben auf weißem, schwarz
eingefasstem Ring. Dieses Zeichen wird auch als Sieget geführt. Es ist auf dem Titel¬
blatt abgebildet.

§2
Aufgaben

2.1

Aufgabe der JUH ist der Dienst am Nächsten. Dazu gehören insbesondere Betäti¬
gung sowie Aus- und Fortbildung in folgenden Bereichen:

1.	Erste Hilfe und Sanitätsdienst
2.	Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport)
3.	Hausnotruf
4.	Notfallfolgedienst
5.	Ambulanzflug- und Auslandsrückholdienst
6.	Bevölkerungsschutz und Notfallvorsorge (einschließlich Berg- und

Wasserrettung)
7.	Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern
8.	Betreuung, Pflege und Beförderung von Alten, Kranken, Behinderten und

sonstigen Pflegebedürftigen
9.	Hospizarbeit
10.	Betrieb von und Mitwirkung an Sozialstationen
11.	Sonstige Soziale Dienste wie Mahlzeitendienste usw.
12.	Rechtliche Betreuung sowie Gewinnung, Begleitung und Beratung

von ehrenamtlichen Betreuern.
13.	Andere Hilfs- und Betreuungsleistungen im karitativen Bereich.
14.	Humanitäre Hilfe im Ausland

2.2

Die JUH erfüllt ihre Aufgaben auch im Ausland und pflegt die Beziehungen zu aus¬
ländischen und internationalen Organisationen mit entsprechender Aufgabenstellung.

In Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt die JUH selbstlos Personen, die infolge ihres
körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen
oder nach Maßgabe des § 53 Ziffer 2 Abgabenordnung wirtschaftlich bedürftig sind.

2.3

Die JUH führt Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter und aktiven Mitglieder durch.
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2.4

Zu den Aufgaben der JUH gehört auch die Beschaffung von Mitteln zur Erfüllung ih¬
rer Aufgaben.

2.5

Die JUH kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Unternehmen gründen oder sich an ihnen
beteiligen.

2.6

Zu den Aufgaben der JUH gehört auch die Übernahme der Trägerschaft evan¬
gelischer Schulen. Diese Schulen stehen grundsätzlich allen Kindern und Ju¬
gendlichen offen, unabhängig von ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft und ihrer
religiösen oder weltanschaulichen Prägung.

§3
Gemeinnützigkeit

3.1

Die JUH verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwe¬
cke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Sie
ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel der JUH dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mit¬
glieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus diesen
Mitteln.

3.2

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

3.3

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines Zweckes fällt das
Vermögen des Vereins an den Johanniterorden, der es unmittelbar und ausschließ¬
lich für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu verwenden hat.

§4
Mitgliedschaft

4.1

Mitglied der JUH kann werden, wer bereit ist, an der Erfüllung ihrer Aufgaben mitzu¬
wirken.
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4.2

Mitglieder und Angestellte der JUH gehören in der Regel einer der Kirchen an, die in
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland e.V. zusammenge¬
schlossen sind. Alle Mitglieder und Angestellten müssen den Auftrag und die evan¬
gelische Grundrichtung der JUH achten.

4.3

Die JUH unterscheidet bei den Mitgliedern zwischen

•	aktiven Mitgliedern und
•	fördernden Mitgliedern.

Juristische Personen, Firmen, Vereine, Verbände und sonstige Personenmehrheiten
können nur fördernde Mitglieder werden.

4.4

Mitglieder, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, üben ihre Rechte und
Pflichten in der Johanniter-Jugend aus.

Die Johanniter-Jugend ist die Jugendorganisation der JUH. Für sie gilt die Jugend¬
ordnung.

4.5

Über die Aufnahme von Mitgliedern und den Beginn der Mitgliedschaft entscheidet
der zuständige Vorstand.

4.6

Das Präsidium kann Persönlichkeiten, die sich um die JUH über lange Zeit beson¬
ders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. Sie haben die Rechte
eines Mitglieds.

4.7

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Erlöschen (4.7.1) oder Ausschluss
(4.7.2).

4.7.1

Die Mitgliedschaft erlischt mit der Bestätigung durch den Regional- bzw.
Kreisvorstand, wenn ein Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung während eines
Zeitraums von 12 Monaten seinen Mitgliedschaftspflichten nicht nachkommt.
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4.7.2

Ein Mitglied der JUH, das den Zwecken der JUH zuwiderhandelt, gegen ihre Inter¬
essen oder ihr Ansehen verstößt, sie schädigt oder seine Pflichten in der JUH schwer
verletzt, kann ausgeschlossen werden.

4.8

Von den Mitgliedern wird ein Beitrag erhoben.

4.9

Einzelheiten der Mitgliedschaft regelt die Mitglieds- und Beitragsordnung.

§5
Gliederung

5.1

Die JUH ist ein eingetragener Verein und gliedert sich in Landes-, Regional- oder
Kreis- und Ortsverbände. Mehrere Ortsverbände können durch den Landesvorstand
zu einem Regional- bzw. Kreisverband zusammengeschlossen werden.

Jeder Landes- und Regional- bzw. Kreisverband wird von einem Vorstand geführt.
Wer auf Bundes-, Landes-, Regional- bzw. Kreis- oder Ortsebene der JUH Mitglied
eines Vorstandes ist, kann dies nicht zugleich auf einer anderen Ebene sein.

5.2

Der Landesvorstand besteht aus zwei oder drei Mitgliedern, von denen mindestens
eines Mitglied des Johanniterordens und ehrenamtlich tätig sein muss. Die Mehrheit
der Mitglieder des Landesvorstandes muss einem evangelischen Bekenntnis
angehören.

Die Mitglieder des Landesvorstandes werden auf Vorschlag des Bundesvorstands
mit Zustimmung des Herrenmeisters vom Präsidium bestellt und abberufen.

5.3

Der Landesvorstand führt den Landesverband. Der Bundesvorstand erteilt ihm die für
die Führung des Landesverbandes erforderlichen Vollmachten. Einzelheiten regelt
die vom Präsidium beschlossene Geschäftsordnung.

Der Landesvorstand beruft mit Zustimmung des Bundesvorstandes eine Landeslei¬
tung. Sie besteht mindestens aus einem Landesarzt, einem Landespfarrer und einem
Landesausbildungsleiter. Die Mitglieder der Landesleitung und ihre Stellvertreter
dürfen nicht Angestellte der JUH sein. Hinzu treten der mit der höchsten Stimmen¬
zahl gewählte Delegierte des Landesverbandes und der Landesjugendleiter.
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Stellvertreter können auf Vorschlag des Amtsinhabers vom Landesvorstand ernannt
werden. Für die Abberufung gilt Entsprechendes wie für die Bestellung.

Der Landesvorstand beruft die Landesleitung in regelmäßigen Abständen zu ge¬
meinsamen Beratungen ein.

5.4

Die Vorstände der Regional- bzw. Kreisverbände bestehen aus zwei oder drei
Mitgliedern, von denen mindestens eines ehrenamtlich tätig sein muss. Sie werden
durch den Landesvorstand bestellt und abberufen.

Der Regional- bzw. Kreisvorstand kann eine Regional- bzw. Kreisverbandsleitung
bilden. Der Landesvorstand kann die Bildung einer Regional- bzw.
Kreisverbandsleitung und deren fachliche Zusammensetzung anordnen.

Der Regional- bzw. Kreis vorstand beruft die Regional- bzw. Kreisverbandsleitung in
regelmäßigen Abständen zu gemeinsamen Beratungen ein.

5.5

Ortsverbände haben einen ehrenamtlichen Beauftragten, der vom Vorstand des
Regional- bzw. Kreisverbandes berufen und abberufen wird. Der Beauftragte gehört
der Regional- bzw. Kreisverbandsleitung an.

§6
Mitgliederversammlung der Regional- bzw. Kreisverbände

6.1

In jedem Regional- bzw. Kreisverband muss mindestens alle zwei Jahre eine
Mitgliederversammlung stattfinden, zu der alle Mitglieder des Verbandes mit einer
Frist von mindestens drei Wochen vom Regional- bzw. Kreisvorstand unter Angabe
der Tagesordnung eingeladen werden.

Die Einladung hat entweder schriftlich oder durch Bekanntmachung in dem vom zu¬
ständigen Amtsgericht für seine Bekanntmachungen bestimmten Blatt zu erfolgen;
zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bereich sich die Geschäftsstelle des
Regional- bzw. Kreisverbandes befindet.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es der Landes¬
vorstand, mindestens ein Drittel der Mitglieder des Verbandes oder mindestens ein
Drittel der aktiven Mitglieder verlangt.

6.2

Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die
Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.
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6.3

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

6.3.1	Entgegennahme und Erörterung des Berichtes des Vorstands

6.3.2	Wahl der Vertreter und deren Stellvertreter für die Vertreterversammlung des
Landesverbandes

6.3.3	Behandlung von Anträgen für die Vertreterversammlung

6.4

Jeder Regional- bzw. Kreisverband wählt für die Vertreterversammlung je
angefangene 2 % vom Gesamtmitgliederbestand des Landesverbandes der JUH,
entsprechend der Stärke meidung zum 31.12. des vorangegangenen Jahres
gegenüber dem Landesverband, einen Vertreter, der das 18. Lebensjahr vollendet
haben muss.

Für jeden Vertreter ist für den Fall seiner Verhinderung ein Stellvertreter zu wählen.

Mindestens zwei Drittel der gewählten Vertreter des jeweiligen Verbandes müssen
ehrenamtlich tätige Mitglieder der JUH sein. Hat ein Verband nur zwei Vertreter zu
wählen, kann einer von ihnen ein hauptamtlich tätiges Mitglied sein.

Die Wahlperiode der Vertreter und deren Stellvertreter beträgt vier Jahre.

Wechselt ein gewählter Vertreter vom Ehrenamt ins Hauptamt und verändert dies die
in Abs. 2 vorgegebene Quote zu Ungunsten des Ehrenamts, so erlischt sein Mandat.

6.5

Jedes anwesende Mitglied hat eine Stimme. Vertretung ist nicht zulässig.

6.6

Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Regional¬
bzw. Kreisvorstand bzw. vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu
unterzeichnen ist. Es wird in der Geschäftsstelle des Verbandes zur Einsichtnahme
ausgelegt.

§7
Vertreterversammlung der

Landesverbände

7.1

Die von den Regional- bzw. Kreisverbänden gewählten Vertreter bilden die
Vertreterversammlung. Jeder von ihnen hat eine Stimme. Dazu treten die Mitglieder

7



des Landesvorstands mit je einer Stimme, die Mitglieder der Regional- bzw.
Kreisvorstände mit je einer Stimme pro Verband sowie der Landesjugendleiter mit
einer Stimme. Die übrigen Mitglieder der Landesleitung nehmen ohne Stimmrecht
teil,

7.2

Die Vertreterversammlung sollte jährlich zusammentreten, mindestens jedoch alle
zwei Jahre. Sie muss im Jahr der Wahl der Delegierten, spätestens zwei Monate vor
der Delegiertenversammlung stattfinden. Eine außerordentliche Vertreterversamm¬
lung ist einzuberufen, wenn es der Landesvorstand oder mindestens ein Drittel der
Vertreter verlangt.

7.3

Zu den Vertreterversammlungen der Landesverbände lädt der Landesvorstand
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens drei Wo¬
chen ein.

Eine ordnungsgemäß einberufene Vertreterversammlung ist ohne Rücksicht auf die
Zahl der anwesenden Vertreter beschlussfähig.

7.4

Die Vertreterversammlung wird von einem Mitglied des Landesvorstandes geleitet.
Der Landesvorstand kann einen Versammlungsleiter bestellen.

7.5

Alle Mitglieder des Landesverbandes können an der Vertreterversammlung ohne
Recht auf Wort und Stimme teilnehmen.

7.6

Die Vertreterversammlung hat folgende Aufgaben:

7.6.1	Entgegennahme der Berichte des Landesvorstands und der Delegierten

7.6.2	Entgegennahme der Berichte der Rechnungsprüfer des Landesverbandes

7.6.3	Entgegennahme und Erörterung des Ergebnisses des abgelaufenen Ge¬
schäftsjahres sowie von Planung und voraussichtlicher Entwicklung des
laufenden Geschäftsjahres.

7.6.4	Wahl der Delegierten und deren Stellvertreter für die Delegiertenversammlung

7.6.5	Wahl zweier Rechnungsprüfer des Landesverbandes und zweier Vertreter für
den Verhinderungsfall
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7.6.6	Behandlung von Anträgen für die Delegiertenversammlung

7.6.7	Empfehlungen an den Landesvorstand und die Landesleitung

7.7

Jeder Landesverband entsendet zur Delegiertenversammlung je angefangene 5%
vom Gesamtmitgliederbestand der JUH, entsprechend der Stärkemeldung zum
31.12. des vorangegangenen Jahres gegenüber dem Bundesvorstand, einen Dele¬
gierten, mindestens jedoch zwei je Landesverband.

Für jeden Delegierten ist für den Fall seiner Verhinderung ein Stellvertreter zu ent¬
senden.

Die Delegierten und deren Stellvertreter müssen volljährig und im Besitz der bürger¬
lichen Ehrenrechte sein.

Die Wahlperiode der Delegierten und deren Vertreter beträgt vier Jahre.

Sie beginnt mit ihrer Wahl in dem Jahr, in dem turnusmäßig die Wahl des Präsidiums
erfolgt.

Mindestens ein Delegierter eines jeden Landesverbandes und ein Steilvertreter soll¬
ten Mitglieder des Johanniterordens sein.

Mitglieder des Landesvorstandes und fördernde Mitglieder können nicht zu Dele¬
gierten gewählt werden.

Mindestens zwei Drittel der gewählten Delegierten des jeweiligen Landesverbandes
müssen ehrenamtlich tätige Mitglieder der JUH sein.

Wechselt ein gewählter Delegierter vom Ehrenamt ins Hauptamt und verändert das
die in Abs. 8 vorgegebene Quote zu Ungunsten des Ehrenamts, so erlischt sein
Mandat.

7.8

Scheidet ein Delegierter oder ein Stellvertreter während der Wahlperiode aus, wählt
die nächste Vertreterversammlung einen Nachfolger für die restliche Wahlperiode.

7.9

Über die Vertreterversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Landesvor¬
stand, ggf. vom Versammlungsleiter, und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.
Es ist den Regional- bzw. Kreisverbänden und den Vertretern zuzusenden.
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§8
Organe

Organe der JUH sind die Delegiertenversammlung, das Präsidium und der Bundes¬
vorstand.

§9
Die Delegiertenversammlung

9.1

Die von der Vertreterversammlung der Landesverbände gewählten Delegierten bil¬
den die Delegiertenversammlung. Jeder von ihnen hat eine Stimme. Dazu treten die
Landesvorstände mit einer Stimme je Landesverband sowie der Bundesjugendleiter,

Die Mitglieder des Präsidiums, des Bundesvorstands und der Bundesleitung sowie
der Ordenswerkmeister, der sich durch ein Mitglied der Ordensregierung vertreten
lassen kann, nehmen ohne Stimmrecht teil.

9.2

Die Deiegiertenversammlung tritt jährlich zusammen. Sie ist nicht öffentlich. Eine au¬
ßerordentliche Delegiertenversammlung ist einzuberufen, wenn es das Präsidium
oder mindestens ein Drittel der Delegierten verlangt.

9.3

Anträge zur Delegiertenversammlung können im Vorhinein nur von stimmberechtig¬
ten Teilnehmern der Delegiertenversammlung, dem Präsidium und dem Bundesvor¬
stand in schriftlicher Form gestellt werden.

9.4

Der Bundesvorstand beruft die Delegiertenversammlung schriftlich unter Beifügung
einer vorläufigen Tagesordnung mit einer Frist von mindestens sechs Wochen ein.
Eine außerordentliche Delegiertenversammlung wird vom Bundesvorstand schriftlich
unter Beifügung der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens drei Wochen ein¬
berufen.

9.5

Beschlussfassungen erfolgen mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
Für Satzungsänderungen (9.8.15) sind eine Dreiviertelmehrheit und die Zustimmung
des Herrenmeisters des Johanniterordens erforderlich.

9.6

Die Delegiertenversammlung wird vom Präsidenten, im Verhinderungsfalle vom Vi¬
zepräsidenten oder der Vizepräsidentin, geleitet. Sie können einen Versammlungs¬
leiter bestellen.
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9.7

Eine ordnungsgemäß einberufene Delegiertenversammlung ist ohne Rücksicht auf
die Zahl der anwesenden Delegierten beschlussfähig.

9.8

Die Delegiertenversammlung hat folgende Aufgaben:

9.8.1	Entgegennahme des Berichts des Präsidiums

9.8.2	Entgegennahme des Berichts des Bundesvorstandes

9.8.3	Entgegennahme des Berichts des Bundesjugendleiters.

9.8.4	Entgegennahme und Erörterung des Ergebnisses des abgelaufenen Ge¬
schäftsjahres sowie von Planung und voraussichtlicher Entwicklung des
laufenden Geschäftsjahres

9.8.5	Entgegennahme der Berichte der Rechnungsprüfer

9.8.6	Entlastung des Präsidiums

9.8.7	Entlastung des Bundesvorstands

9.8.8	Nominierung einer Persönlichkeit für das Amt des Präsidenten

9.8.9	Wahl des Vizepräsidenten, der Vizepräsidentin und der anderen Mitglieder
des Präsidiums

9.8.10	Wahl zweier Rechnungsprüfer und eines Vertreters für den Verhinderungsfall

9.8.11	Bestellung des Abschlussprüfers

9.8.12	Beschlussfassung über Vorlagen des Präsidiums und des Bundesvorstands
sowie über die Anträge

9.8.13	Festsetzung der Mitgliedsbeiträge

9.8.14	Gliederung der JUH in Landesverbände

9.8.15	Änderung der Satzung

9.9

Über die Delegiertenversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versamm¬
lungsleiter, vom Bundesvorstand und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. In
das Protokoll sind Anträge und Beschlüsse wörtlich sowie die Abstimmungsergeb¬
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nisse aufzunehmen. Es ist den Teilnehmern der Delegiertenversammlung gem. § 9.1
zuzusenden.

§10
Das Präsidium

10.1

Das Präsidium setzt sich zusammen aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, der
Vizepräsidentin und acht weiteren Mitgliedern, unter denen ein Arzt, ein Pfarrer sowie
je ein Fachmann für Ausbildungsfragen und für wirtschaftliche Fragen sein sollen.
Hinzu tritt der Ordenswerkmeister, der sich durch ein Mitglied der Ordensregierung
vertreten lassen kann.

Das so gebildete Präsidium kann bis zu zwei Mitglieder hinzu wählen.

Angestellte der JUH, Mitglieder des Bundesvorstands und der Bundesleitung sowie
der Landesvorstände können nicht zu Präsidiumsmitgliedem gewählt werden. Wird
ein Delegierter in das Präsidium gewählt, erlischt sein Mandat und der gewählte
Stellvertreter rückt nach.

Die Amtsdauer des Präsidiums beträgt vier Jahre. Das Präsidium bleibt darüber hin¬
aus bis zu einer Neuwahl im Amt

Wiederwahl ist zulässig.

10.2

Der Präsident und der Vizepräsident müssen Mitglieder des Johanniterordens sein.

10.3

Scheidet ein von der Delegiertenversammlung gewähltes Mitglied des Präsidiums
während der Amtszeit aus, so bestellt das Präsidium einen Vertreter für die Zeit bis
zur nächsten Delegiertenversammlung. Die Delegiertenversammlung wählt einen
Nachfolger für die restliche Amtsdauer des Präsidiums.

10.4

Der Präsident wird vom Herrenmeister des Johanniterordens ernannt und abberufen.
Stimmt der Herrenmeister dem Nominierungsvorschlag der Delegiertenversammlung
nicht zu, so reicht die Delegiertenversammlung neue Nominierungsvorschläge ein.

Der Präsident ist der höchste Repräsentant der JUH. Er vertritt sie im Kapitel des
Johanniterordens.

Der Präsident kann der Delegiertenversammlung Vorschläge für die Wahl von Mit¬
gliedern des Präsidiums vorlegen.
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10.5

Das Präsidium trifft die Grundentscheidungen zur Verbandspolitik der JUH und be¬
schließt Leitlinien für die Tätigkeit des Bundesvorstands sowie der Landesvorstände.

Das Präsidium überwacht die Geschäftsführung. Es kann in die Bücher der JUH Ein¬
sicht nehmen und Prüfungsaufträge erteilen.

Einzelheiten regelt die vom Präsidium beschlossene Geschäftsordnung.

§11
Bundesvorstand

11.1

Der Bundesvorstand besteht aus höchstens drei Mitgliedern, von denen die Mehrheit
Mitglieder des Johanniterordens sein müssen. Von dem Erfordernis der Mehrheit
kann mit Zustimmung des Herrenmeisters im Einzelfall abgesehen werden. Die Mit¬
glieder des Bundesvorstands müssen einem evangelischen Bekenntnis angehören.

Die Mitglieder des Bundesvorstands werden auf Vorschlag des Präsidiums vom Her¬
renmeister ernannt und abberufen.

11.2

Der Bundesvorstand führt die JUH unter eigener Verantwortung. Er vertritt die JUH
gerichtlich und außergerichtlich. Er ist berechtigt, Vollmachten zu erteilen.

Zur Vertretung der JUH sind jeweils zwei Mitglieder des Bundesvorstandes nur ge¬
meinschaftlich befugt. Das Präsidium kann Einzelvollmacht erteilen.

Der Bundesvorstand unterrichtet den Präsidenten und das Präsidium.

11.3

Der Bundesvorstand beruft mit Zustimmung des Präsidiums eine Bundesleitung- Sie
besteht mindestens aus einem Bundesarzt, einem Bundesausbildungsleiter und ei¬
nem Bundespfarrer.

Hinzu tritt der Vertreter der Johanniter-Jugend. Stellvertreter können auf Vorschlag
des Amtsinhabers vom Bundesvorstand ernannt werden. Für die Abberufung gilt
Entsprechendes wie für die Bestellung. Die Mitglieder der Bundesleitung und ihre
Stellvertreter dürfen nicht Angestellte der JUH sein.

Der Bundesvorstand beruft die Bundesleitung in regelmäßigen Abständen zu ge¬
meinsamen Beratungen ein.
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11.4

Einzelheiten regelt eine vom Präsidium beschlossene Geschäftsordnung.

§12
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§13
Verfahrensordnung

Für Wahlen, Abstimmungen und weitere Formalien gilt die von der Delegiertenver¬
sammlung beschlossene Verfahrensordnung.

§14
Schiedsgerichtsordnung

Die Schiedsgerichtsordnung der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist Bestandteil dieser
Satzung.

§15
Gerichtsstand

Gerichtsstand ist auch der Verwaltungssitz des betroffenen Landesverbandes der
JUH.

§16
Gleichstellung

Eine vermehrte Beteiligung von Frauen auch an Leitungs- und Führungsaufgaben in
der JUH ist anzustreben. Sämtliche Stellen - mit Ausnahme der den Mitgliedern des
Johanniterordens vorbehaltenen - können mit Frauen besetzt werden, auch wenn in
dieser Satzung aus Vereinfachungsgründen durchgängig die männliche Form zur
Bezeichnung von Personen verwandt wird.

Fassung der Satzung vom 13.11.2004
Eingetragen beim Vereinsregister des Amtgerichts Charlottenburg am
04.08.2005, geändert am 25.11.2006 durch Einfügung eines neuen § 2.6,
eingetragen am 25.05.2007, erneut geändert am 24.11.2007 durch Änderungen
in den §§ 2,4,5,6 und 7, diese eingetragen am 04.06.2008.
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